
23. Dezember 2015

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Ausschuss für Stadtentwicklung
Dienstag, 12.01.2016, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 14.01.2016, 18 Uhr

Umweltausschuss
Donnerstag, 21.01.2016, 18 Uhr

Stadtrat
Dienstag, 26.01.2015, 18 Uhr 

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Mittwoch, 27.01.2016, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 28.01.2016, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern 
nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Rats-
saal des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 
Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet unter
www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden Hotlline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 901,  
am 21. Januar 2016, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartner bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Amtliche Bekanntmachungen

Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der der-
zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Bornheim am 05.11.2015 beschlossen, den 
Entwurf der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplans in der Ortschaft Waldorf für die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Gleichzeitig hat der Rat beschlossen, das 
Plangebiet um die Flurstücke 472, 473 und 
763, Flur 12, Gemarkung Waldorf, zu reduzie-
ren. Die 2. Änderung umfasst einen Bereich 
zwischen Blumenstraße (L183), Donnerbach-
weg, Feldchenweg und Dahlienstraße und be-
inhaltet die Darstellung von Sonderbaufläche 
statt gemischter und gewerblicher Baufläche.

Als verfügbare Umweltinformation liegt der 
Umweltbericht inkl. Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung vor, mit Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, 
Mensch einschließlich Gesundheit, Kultur und 
sonstige Sachgüter, Artenschutz.

Eingeflossen in den Umweltbericht ist ei-
ne artenschutzrechtliche Vorprüfung, in der 
Lebensraumpotenziale abgeschätzt sowie 
mögliche artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände (insbesondere die Betroffenheit 
von Fledermäusen und Vögeln sowie arten-
schutzrechtlich relevanter Amphibienarten) 

bewertet wurden, und eine schalltechnische 
Untersuchung zur Klärung der Belange des 
Immissionsschutzes hinsichtlich der Betriebs-
geräusche und der Verkehrsgeräusche durch 
Quell- und Zielverkehr aus dem Plangebiet.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
2. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Begründung und der umweltbezogenen In-
formationen und Stellungnahmen erfolgt in 
der Zeit vom 07.01.2016 bis zum 09.02.2016 
einschließlich bei der Stadtverwaltung Born-
heim, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, 
auf dem Flur zwischen Zimmer 407 und 414, 
Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, während 
der Besuchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr, 
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und 
Donnerstag 14.00 -  17.30 Uhr.

Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 407, 
409, 411 oder 414. Darüber hinaus können 
die Planunterlagen im Internet unter www.
bornheim.de eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können bei der wei-
teren Beschlussfassung über die Flächennut-
zungsplanänderung unberücksichtigt bleiben. 
Über die fristgemäß eingegangenen Stellung-
nahmen entscheidet die Stadt Bornheim und 

teilt das Ergebnis mit. Auf die beiliegende 
Übersichtsskizze, die den Änderungsbereich 
grob darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 14.12.2015

Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 2. Änderung des  
Flächennutzungsplans der Stadt Bornheim in der Ortschaft Waldorf 

/ Reduzierung des Änderungsbereichs, Öffentliche Auslegung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 2500
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Stadt Bornheim 
am 05.11.2015 beschlossen, den Entwurf des 
Bebauungsplans Wd 54 in der Ortschaft Wal-
dorf öffentlich auszulegen. Gleichzeitig hat der 
Rat beschlossen, das Plangebiet um die Flur-
stücke 472, 473 und 763, Flur 12, Gemarkung 
Waldorf, zu reduzieren. Der Bebauungsplan 
umfasst einen Bereich zwischen Blumenstra-
ße (L183), Donnerbachweg, Feldchenweg und 
Dahlienstraße.

Als verfügbare Umweltinformation liegt der 
Umweltbericht inkl. Eingriffs-/Ausgleichsbilan-
zierung vor, mit Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Mensch 
einschließlich Gesundheit, Kultur und sonstige 
Sachgüter, Artenschutz.

Eingeflossen in den Umweltbericht ist eine 
artenschutzrechtliche Vorprüfung, in der Le-
bensraumpotenziale abgeschätzt sowie mög-
liche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
(insbesondere die Betroffenheit von Fleder-
mäusen und Vögeln sowie artenschutzrecht-
lich relevanter Amphibienarten) bewertet wur-
den, und eine schalltechnische Untersuchung 
zur Klärung der Belange des Immissionsschut-
zes hinsichtlich der Betriebsgeräusche und der 
Verkehrsgeräusche durch Quell- und Zielver-
kehr aus dem Plangebiet.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Be-
bauungsplans Wd 54 in der Ortschaft Waldorf 
mit Begründung und der umweltbezogenen 
Informationen und Stellungnahmen erfolgt in 
der Zeit vom 07.01.2016 bis zum 09.02.2016 
einschließlich bei der Stadtverwaltung Born-
heim, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, 
auf dem Flur zwischen Zimmer 407 und 414, 
Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, während 
der Besuchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr, 
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und 
Donnerstag 14.00 -  17.30 Uhr.

Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 407, 
409, 411 oder 414. Darüber hinaus können 
die Planunterlagen im Internet unter www.
bornheim.de eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können bei der wei-
teren Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist un-
zulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Über die fristgemäß eingegangenen Stellung-
nahmen entscheidet die Stadt Bornheim und 
teilt das Ergebnis mit. Auf die beiliegende 

Übersichtsskizze, die den Planbereich grob 
darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 14.12.2015
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplans Wd 54 in der Ort-
schaft Waldorf / Reduzierung des Plangebiets, Öffentliche Auslegung

Im Namen der Stadt Bornheim wünsche 
ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr!

Ihr Bürgermeister 
Wolfgang Henseler


